
 
 
Vorlage gefertigt von SV Team Mitzeichnungen 

Diktatz.: 55 Hrz 

     

 

Stadt Laatzen 
Der Bürgermeister 

Laatzen, den 09.02.2020     

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
 
Beratungsfolge: Drucksachen-Nr.: 2021/046 

 
Ausschuss für Kinder- und  
Jugendhilfeangelegenheiten 

am 22.02.2021 TOP: 

   
Verwaltungsausschuss am  TOP: 
   
Rat der Stadt Laatzen am  TOP: 
   

 
 
 
 
Laatzener Bildungsstiftung 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage) wird verabschiedet. 
 
Die Gesamtbeträge der Einnahmen und Ausgaben werden entsprechend des Haus-
haltsplans für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben 
selbstständig zu veranlassen. Darüber hinaus erhält die Verwaltung die Ermächti-
gung, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen nach deren Annahme 
durch das zuständige Organ entsprechend der Förderrichtlinie oder ihrem durch den 
Spender vorgegebenen Verwendungszweck auszuschütten. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Laatzener Bildungsstiftung stellt im Stiftungsmarktvergleich, insbesondere auch 
der rechtlich selbstständigen kommunalen Stiftungen, eine Stiftung mit sehr gerin-
gem Stiftungskapital dar. Aufgrund der Lage am Kapitalmarkt wird die Stiftung wei-
terhin auf die Einnahme von Spenden und Zustiftungen angewiesen sein, um die 
Aufgaben gemäß ihrem Stiftungszweck wirksam erfüllen zu können. Dies und die 
Tatsache, dass sie vergleichsweise jung ist, stellt sie vor Herausforderungen. Trans-
parenz und Aufmerksamkeit sind wichtige Voraussetzungen um nachhaltig Vertrauen 
in das Stiftungshandeln zu schaffen und die Basis für das Generieren von Spenden 
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zu legen. Ein Internetauftritt ist allgemeiner Standard und hierfür unverzichtbar. Im 
August des Haushaltsjahres 2020 wurde diesbezüglich mit der Erstellung einer 
Micro Site, die in Kürze über die Homepage der Stadt Laatzen zu erreichen sein wird, 
begonnen. Die in 2020 vereinfachten Förderrichtlinien sollen zudem die Akquise von 
Fördernehmern erleichtern. 
 
Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes erfolgte bei der Erstellung des Haus-
haltsplans für das Haushaltsjahr 2021 nun erstmalig die Anwendung der vereinfach-
ten Haushaltsführung in Form einer Einnahmenüberschussrechnung. 
 
Dem Haushaltsplan wurde von den Mitgliedern des Stiftungsbeirats zugestimmt. 
 
Als aktueller Förderschwerpunkt wurde in der letzten Sitzung des Stiftungsbeirats 
„Teilhabe“ gewählt.  
 
 
 
 
 
Jürgen Köhne 
 
Anlage 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
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